
TV-EntgeltU-B/L: § 6 Durchführungsweg

§ 6  Durchführungsweg 
 
1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes.

2Die Entgeltumwandlung ist bei der VBL durchzuführen; dies gilt nicht für die Beschäftigten des Saarlandes 
und der Freien und Hansestadt Hamburg.

Protokollerklärung:1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass die Durchführung der 
Entgeltumwandlung ausschließlich bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder erfolgt, die seit 
jeher für die betriebliche Altersversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bund und Ländern 
zuständig ist. 2Lediglich im Saarland und in der Freien und Hansestadt Hamburg wird die betriebliche 
Altersversorgung nicht über die VBL durchgeführt; dort gelten für den Durchführungsweg deshalb 
ausschließlich die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes.


